
Gemeinde Teichland 
                                                                                                                       

Beschlussvorlage 
 
 
 

für Gemeindevertretung Teichland/Gatojce  am:       
 

öffentlich Vorlage-Nr.: Tei/BA/195/2023 TOP: 

 

Thema: 
1. Änderung zur Satzung der Gemeinde Teichland/Gatojce über die Benutzung der 
Sportplätze sowie der zugehörigen Sanitärgebäude in den Ortsteilen Neuendorf und 
Bärenbrück 
 

Vorberatung mit: 
 
 
 

 
Sachdarstellung: 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.05.2023 wurde die Satzung der Gemeinde 
Teichland/Gatojce über die Benutzung der Sportplätze sowie der zugehörigen 
Sanitärgebäude in den Ortsteilen Neuendorf und Bärenbrück beschlossen.  
 
Bestandteil der Satzung waren auch die Benutzungsentgelte. Die in § 5 – Höhe des 
Benutzungsentgeltes – aufgeführten Entgelte verstehen sich ohne Umsatzsteuer.  
 
Nach nochmaliger steuerlicher Prüfung ist die Gemeinde für die Art der erhobenen Entgelte 
jedoch steuerpflichtig. Dies hat zur Folge, dass für bisherige Erträge die Umsatzsteuer 
abgeführt werden muss und somit der Ertrag geschmälert wird.  
 
Der Gemeinde wird empfohlen, § 5 der Satzung wie folgt zu ändern: 
 
§ 5 – Höhe des Benutzungsentgeltes 
 

(1) Die Höhe des Entgeltes wird wie folgt festgelegt: 
 

1. Nutzungen in Trägerschaft der Gemeinde, ortsansässiger  
Vereine, Sportgruppen, Kinder, Jugend und Senioren: entgeltfrei   

 
2. Nutzungen in Trägerschaft von Sportvereinen / Sportgruppen 

und dergleichen: 
    Bereich Kinder und Jugend: 

-pro Trainingseinheit (bis max. 2 Stunden) einschl.  
Nutzung Sanitär (WC):     18,00 EUR  

   Bereich Erwachsene:  
-pro Trainingseinheit (bis max. 2 Stunden) einschl.  

         Nutzung Sanitär (WC und Dusche) sowie Umkleide: 30,00 EUR 
 
 



3. Nutzungen in Trägerschaft von Verbänden, Parteien  
und dergleichen sowie von Privatpersonen  
(Sanitär, Sportplatz und Freiflächen)    1.200,00 EUR/Tag    

 
In den aufgeführten Entgelten ist die gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 19%, enthalten.   
 
§ 5 (2) bleibt unverändert. 
  
 

 Einreicher: Amt Peitz 
                    Die Amtsdirektorin 
                    Bauamt 

Peitz, den 29.09.2023 
 
                  gez.   
                  Bauamtsleiter 



Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Teichland/Gatojce beschließt den vorliegenden 
Entwurf der 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Teichland/Gatojce über die 
Benutzung der Sportplätze sowie der zugehörigen Sanitärgebäude in den Ortsteilen 
Neuendorf und Bärenbrück. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:                          ja/nein: 

Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung  

Produkt/Kostenstelle Budget Art (ET, AW)* HH-Jahr Betrag in € 

     

     

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:            ja/nein 

Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung  

Produkt/Kostenstelle Maßnahme Art (EZ, AZ)* HH-Jahr Betrag in € 

     

     

Folgekosten:                                                                                               ja/nein 

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung ) Jahr Umfang in € 

   

   

*)     ET...Ertrag    AW…Aufwand                               *)     EZ…Einzahlung   AZ…Auszahlung 

 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:   ….....    
davon anwesend.   ….....    
Abstimmung:   ….....   Ja-Stimmen   ….....   Nein-Stimmen   ….....   Enthaltungen 

 
Sachbearbeiter: Simone Grigo 
 

mitgezeichnet: 
Kämmerei Lichtblau, Kerstin Kenntnisnahme 
Bauamt Exler, Jörg Zustimmung 

 

 
Anlagenverzeichnis: 
Entwurf 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Teichland/Gatojce über die 
Benutzung der Sportplätze sowie der zugehörigen Sanitärgebäude in den Ortsteilen 
Neuendorf und Bärenbrück 
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